
Hintergründe der Förderung

Ein wesentliches Element unserer Kulturlandschaft 

ist das enge Nebeneinander von landwirtschaftlich ge-

prägter und genutzter, z. T. technisch überformter Kultur-

landschaft mit historisch gewachsenen Elementen. Die 

zahlreichen alten Ortskerne, Dörfer und Weiler sowie 

Schloss- und Burganlagen innerhalb der agrarisch ge-

nutzten Kulturlandschaft bestimmen mit ihren charakte-

ristischen Gehölzbeständen wie Hausbäumen, Baumrei-

hen und -gruppen, Alleen, Obstwiesen oder Hecken das 

Landschaftsbild am Niederrhein ebenso wie im Bergischen 

Land und in der Eifel, aber auch in der Börde und im Um-

feld unserer großen Städte.

Diesen kulturlandschaftsprägenden Gehölzbestän-

den widmet der Landschaftsverband besondere Aufmerk-

samkeit und möchte deren Erhaltung durch eine gezielte 

Bereitstellung von Pflanzgut sichern und ergänzen. Gera-

de bei diesem Thema rechnen wir auch mit der Unterstüt-

zung vor Ort durch die Gemeinden, die Landwirtschaft und 

die Kirchengemeinden, sowie den Heimat-, Naturschutz-, 

Gartenbau- und Verschönerungsvereinen.

Folgenden Gehölzelementen kommt eine besondere 

kulturlandschaftsprägende Bedeutung zu: Hochstamm-

Obstwiesen, Hecken, Alleen und Baumreihen sowie Ein-

zelbäume an markanten Stellen.

Für eine Förderung in Frage kommen sowohl die Neu-

anlage als auch die Ergänzung bestehender oder die Wie-

derherstellung historisch begründeter Gehölzstrukturen, 

dies gilt besonders für Obstwiesen.

Fördervoraussetzungen

Die Förderung erfolgt als Einzelmaßnahme unter be-

sonderer Berücksichtigung kulturhistorischer Kriterien 

nach Prüfung durch den Landschaftsverband Rheinland.

Standort der förderfähigen Pflanzung ist die freie 

Landschaft oder der Siedlungsrand, im Einzelfall auch 

der besiedelte Bereich, d.h. Dörfer oder Gehöfte. 

Nicht zuwendungsfähig sind Pflanzmaßnahmen, die 

aus gesetzlichen, vertraglichen oder sonstigen Verpflich-

tungen herrühren oder Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men im Rahmen örtlicher Festsetzungen betreffen. Eben-

falls nicht förderfähig sind Pflanzungen, die als Auflage 

in Bewilligungsbescheiden genannt oder Maßnahmen von 

Flurbereinigungsverfahren sind. Überbaubare Bereiche 

können nicht gefördert werden, ebenso die Erstbegrünung 

eines Hausgartens.

Die Antragstellung kann durch Privatpersonen, Ge-

meinden und Städte, Körperschaften öffentlichen Rechts, 

Vereine, Verbände, Kirchen und soziale Einrichtungen er-

folgen. Sofern die Antragstellenden nicht selbst Eigentü-

mer der Pflanzfläche sind, muss eine schriftliche Einver-

ständniserklärung des Eigentümers oder der 

Eigentümerin vorliegen.

Ein gesetzlicher Anspruch auf Erhalt von kostenlosem 

Pflanzgut besteht grundsätzlich nicht.

Rahmenbedingungen

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) in Köln för-

dert als regionaler Kommunalverband der rheinischen 

Städte und Kreise seit Jahren aufgrund eines Beschlusses 

des Landschaftsausschusses “Maßnahmen zur Erhaltung 

und Wiederherstellung kulturhistorisch begründeter 

Landschaftsbilder durch die Bereitstellung von Pflanzgut” 

für Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände sowie 

Städte und Gemeinden.

Der LVR-Fachbereich Umwelt sammelt Anträge aus 

seinem Verbandsgebiet und berät auf Grundlage kultur-

landschaftlicher Kriterien die an Pflanzmaßnahmen inte-

ressierten Bürgerinnen und Bürger. Wünschenswert ist, 

wenn Anträge von Heimatvereinen, Naturschutzverbänden, 

Gemeinden oder Städten gesammelt und vor Ort betreut 

werden. Danach erfolgt durch den Landschaftsverband die 

Zusammenfassung räumlich nahe gelegener Pflanzmaß-

nahmen, die gebündelte Ausschreibung und die Ausliefe-

rung der Gehölze an einen zentral gelegenen Ausliefe-

rungsort zur Abholung. Den Antragstellenden obliegt der 

Transport, die Pflanzung und Anwuchspflege der Gehölze. 

Ebenso müssen sie deren Bestand langfristig garantieren 

.

Das Pflanzgut für die Maßnahmen wird aus Mitteln 

des LVR-Fachbereichs Umwelt finanziert.

Zur Verfügung gestellt wird ausschließlich bodenstän-

diges Pflanzgut, d.h. heimische Bäume und Sträucher 

sowie in der Region bewährte Obstsorten als Hochstämme 

aus Qualitätsbaumschulen im Rheinland.

LVR-Fachbereich Umwelt



Sie möchten teilnehmen?

Dann fordern Sie bitte unter nebenstehender 

Adresse ein Antragsformular an und hören Sie sich auch 

in Ihrer Nachbarschaft und Gemeinde nach weiteren In-

teressierten um. Je umfangreicher die Pflanzung, desto 

größer ist die Chance der effektiven Umsetzung im Sinne 

einer optischen Aufwertung und ökologischen Verbesse-

rung unserer Kulturlandschaft.

Nach erfolgter Förderung sind die Pflanzflächen 

„Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile“ (Land-

schaftsgesetz NRW §47) und die Pflanzung darf nicht 

beseitigt werden.

Wenn Ihr Antrag vorliegt und im Rahmen der Aus-

wahl gefördert wird, informieren wir Sie.

Bis zum 30. Juni des jeweiligen Jahres muss Ihr 

Antrag vorliegen, damit es nach erfolgter Ausschreibung 

zur Auslieferung des Pflanzgutes im Spätherbst an 

einen zentralen Ort kommen kann. So können Sie direkt 

oder spätestens in der nächsten frostfreien Periode 

pflanzen. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Noch Fragen? Wir sind für Sie da:

Frau Heyner
Herr Pflaum
Frau Vogel

Tel  0221 809-3510
Fax 0221 828-40109 
Mail pflanzgut@lvr.de

Pflanzgut
Bereitstellung von Pflanzgut zur 

Erhaltung und Wiederherstellung 
historisch begründeter  

Landschaftsbilder

LVR-Fachbereich Umwelt

Gedruckt auf Recyclingpapier aus 100% Altpapier.
Bildnachweis Titelfoto: AG Streuobst Königslutter.

LVR Landschaftsverband Rheinland
LVR-Fachbereich Umwelt 
Ottoplatz 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-3780 
umwelt@lvr.de, www.lvr.de
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